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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		wie	 hoch	 der	 prozentuale	Anteil	 von	 und	 die	 absolute	 Zahl	 an	 hauptberufli-
chen Lehrkräften in Teilzeitbeschäftigung an den allgemeinbildenden Schulen 
in Baden-Württemberg in den vergangenen fünf Jahren waren bzw. sind (bitte 
aufgeschlüsselt nach Alter, Schuljahr, Schulart und Höhe der Teilzeitbeschäfti-
gung);

2.		wie	viele	der	in	Ziffer	1	genannten	Lehrkräfte	in	den	vergangenen	fünf	Schul-
jahren aus familiären Gründen, ohne Voraussetzungen, im Freistellungsjahr 
oder aus anderen Gründen in Teilzeitbeschäftigung waren bzw. sind (bitte auf-
geschlüsselt nach Alter, Schuljahr, Schulart und Höhe der Teilzeitbeschäfti-
gung);

3.  bei wie vielen der voraussetzungslos teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte in den 
vergangenen fünf Schuljahren die Arbeitszeit weniger als 75 Prozent und bei 
wie vielen sie 75 Prozent oder mehr betragen hat bzw. beträgt (bitte aufge-
schlüsselt nach Alter, Schuljahr und Schulart);

4.  wie viele Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger in den Lehrberuf in den 
vergangenen fünf Schuljahren bis heute in Teilzeit in den Schuldienst einge-
stiegen sind (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulart);

5.  wie sich ihrer Ansicht nach eine Einschränkung des Anspruchs auf vorausset-
zungslose Teilzeit auf die Attraktivität des Lehrberufs auswirkt, insbesondere 
unter Darstellung, ob ihr diesbezüglich Erkenntnisse aus anderen Bundeslän-
dern vorliegen;

Antrag
der Abg. Katrin Steinhülb-Joos u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Möglichkeiten der Teilzeit im Schuldienst in Baden-Württem-
berg
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 6.  wie sich ihrer Ansicht nach eine Einschränkung des Anspruchs auf voraus-
setzungslose Teilzeit auf Lehrkräfte auswirkt, die sich nicht in der Lage sehen, 
einen Beschäftigungsumfang von 75 Prozent oder mehr zu leisten, insbeson-
dere unter Darstellung, ob sie damit rechnet, dass Lehrkräfte aufgrund der 
Einschränkungen den Lehrberuf verlassen;

 7.  wie sich der prozentuale Anteil von und die absolute Zahl an Lehrkräften, die 
die Regelaltersgrenze im aktiven Dienst erreichen, in den vergangenen fünf 
Schuljahren verändert haben (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schul-
art);

 8.  wie sich das durchschnittliche Alter in den vergangenen fünf Schuljahren ent-
wickelt hat, in dem Lehrkräfte aus dem Schuldienst ausgetreten sind (bitte 
aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulart);

 9.  wie sich der prozentuale Anteil und die absolute Zahl der Austritte von Lehr-
kräften aus dem Schuldienst in den vergangenen fünf Schuljahren entwickelt 
haben (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Schulart sowie Erreichen der Al-
tersgrenze, Ruhestand auf Antrag, Dienstunfähigkeit und sonstigen Austritts-
gründen);

10.  wie sich der prozentuale Anteil und die absolute Zahl der Austritte von Lehr-
kräften aus dem Schuldienst insbesondere aufgrund von Dienstunfähigkeit 
in den vergangenen fünf Schuljahren entwickelt haben (bitte aufgeschlüsselt 
nach Schuljahr, Schulart, Alter und Grund der Dienstunfähigkeit);

11.  welche Maßnahmen sie unternimmt, um den Eintritt in den Ruhestand für 
Lehrkräfte	flexibler	zu	gestalten;

12.  welches Potenzial sie sieht, durch mehr Möglichkeiten zur Teilzeit für alle 
Lehrkräfte mehr Lehrkräfte im Schuldienst zu halten;

13.  welches Potenzial sie sieht, durch eine Erhöhung der Altersermäßigung für 
alle Lehrkräfte mehr Lehrkräfte im Schuldienst zu halten;

14.  welche Maßnahmen sie unternimmt, um eine Aufstockung der Teilzeitarbeit 
für Lehrkräfte attraktiver zu machen;

15.  welche Unterstützungsangebote es für Lehrkräfte gibt, die unter berufsbeding-
tem Stress oder Krankheit leiden, insbesondere auch welche Maßnahmen sie 
ergreift, um zu verhindern, dass Lehrkräfte aufgrund von Krankheit oder an-
derer Ursachen vorzeitig aus dem Schuldienst austreten.

30.10.2023

Steinhülb-Joos, Dr. Fulst-Blei, Born, Rolland, Dr. Kliche-Behnke SPD

B e g r ü n d u n g

Die Landesregierung will das Recht auf voraussetzungslose Teilzeit für Lehrkräfte 
einschränken. Diese Maßnahme gehört zu einem Sofortprogramm, mit dem die 
Landesregierung die Unterrichtsversorgung an den Schulen sichern will. Dieser 
Antrag befasst sich daher mit dem derzeitigen Stand der Möglichkeiten zur Teil-
zeit sowie der Inanspruchnahme von Teilzeitbeschäftigung, insbesondere unter 
Berücksichtigung von Altersstrukturen und Beschäftigungsumfang. Ferner möch-
te der Antrag eruieren, wie sich die geplante Einschränkung zur voraussetzungs-
losen Teilzeit sowohl auf die Lehrkräfteversorgung als auch auf die individuelle 
Arbeitsbelastung der Lehrkräfte auswirken kann. Auch die von Gewerkschaften 
und Verbänden vorgetragene Gefahr, Lehrkräfte aufgrund der Einschränkung von 
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Teilzeitregelungen ganz für den Schuldienst zu verlieren, darf diesbezüglich nicht 
außer Acht gelassen werden. In diesem Zusammenhang sollen auch Erkenntnisse 
gewonnen	werden,	wie	der	Eintritt	in	den	Ruhestand	für	Lehrkräfte	flexibler	ge-
staltet werden kann, welche Möglichkeiten der Entlastung für Lehrkräfte die Lan-
desregierung zukünftig in Betracht zieht und aus welchen Gründen Lehrkräfte 
vorzeitig aus dem Schuldienst austreten.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 21. November 2023 Nr. KMZ-0141.5-1/145/3 nimmt das Mi-
nisterium für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Finanzen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		wie	hoch	der	prozentuale	Anteil	von	und	die	absolute	Zahl	an	hauptberuflichen	
Lehrkräften in Teilzeitbeschäftigung an den allgemeinbildenden Schulen in Ba-
den-Württemberg in den vergangenen fünf Jahren waren bzw. sind (bitte aufge-
schlüsselt nach Alter, Schuljahr, Schulart und Höhe der Teilzeitbeschäftigung); 

Die	Anzahl	der	hauptberuflichen	Lehrkräfte	 in	Teilzeitbeschäftigung	an	den	all-
gemeinbildenden Schulen sowie der Anteil an der Gesamtsumme der allgemein 
bildenden Lehrkräfte können für die Schuljahre 2019/2020 bis 2023/2024 den 
 Anlagen 1a bis 1e entnommen werden. Hierbei wurden alle dauerhaft beschäf-
tigten Lehrkräfte einbezogen. Da eine eindeutige Grenzziehung in Bezug auf das 
Merkmal	Hauptberuflichkeit	nicht	möglich	ist,	wurden	auch	geringe	Teilzeitum-
fänge erfasst.

2.		wie	viele	der	in	Ziffer	1	genannten	Lehrkräfte	in	den	vergangenen	fünf	Schul-
jahren aus familiären Gründen, ohne Voraussetzungen, im Freistellungsjahr 
oder aus anderen Gründen in Teilzeitbeschäftigung waren bzw. sind (bitte auf-
geschlüsselt nach Alter, Schuljahr, Schulart und Höhe der Teilzeitbeschäfti-
gung); 

Die Anzahl der Lehrkräfte in Teilzeitbeschäftigung aufgegliedert nach den unter-
schiedlichen Teilzeitgründen kann für die Schuljahre 2019/2020 bis 2023/2024 den 
Anlagen 2a bis 2d (jeweils bezogen auf die Schuljahre 2019/2020 bis 2023/2024) 
entnommen werden. Unter die Kategorie der Teilzeit aus anderen Gründen fallen 
insbesondere die tarifbeschäftigten Lehrkräfte in Teilzeit, da bei diesen der Grund 
der	Teilzeit	nicht	differenziert	erhoben	wird	(Ausnahme	Freistellungsjahr,	Anlage 
2c). Darüber hinaus fällt hierunter auch z. B. die Altersteilzeit.

3.  bei wie vielen der voraussetzungslos teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte in den ver-
gangenen fünf Schuljahren die Arbeitszeit weniger als 75 Prozent und bei wie 
vielen sie 75 Prozent oder mehr betragen hat bzw. beträgt (bitte aufgeschlüsselt 
nach Alter, Schuljahr und Schulart); 

Die Anzahl der voraussetzungslos teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte mit einer Ar-
beitszeit weniger als 75 Prozent sowie 75 Prozent und mehr für die Schuljahre 
2019/2020 bis 2023/2024 kann den Anlagen 3a und 3b entnommen werden.
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4.  wie viele Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger in den Lehrberuf in den 
vergangenen fünf Schuljahren bis heute in Teilzeit in den Schuldienst eingestie-
gen sind (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulart); 

Die Zahl der Einstellungen wissenschaftlicher Lehrkräfte in den Schuldienst 2018 
bis 2022 nach Lehrämtern insgesamt und in Teilzeit kann der Tabelle in Anlage 4 
entnommen werden.

5.  wie sich ihrer Ansicht nach eine Einschränkung des Anspruchs auf vorausset-
zungslose Teilzeit auf die Attraktivität des Lehrberufs auswirkt, insbesondere 
unter Darstellung, ob ihr diesbezüglich Erkenntnisse aus anderen Bundeslän-
dern vorliegen; 

Ab dem Schuljahr 2024/2025 gilt für die voraussetzungslose Teilzeit (§ 69 Absatz 4 
des Landesbeamtengesetzes) zur Sicherung der Unterrichtsversorgung im Regel-
fall ein Mindestumfang von 75 Prozent. Schwerbehinderte und gleichgestellte 
Lehrkräfte sowie Lehrkräfte ab 60 Jahren sind hiervon ausgenommen.

Der Lehrkraft wird auch weiterhin in hohem Maß die Vereinbarkeit von Familie 
und	Beruf	ermöglicht.	Das	betrifft	sowohl	die	in	§	29	ChancenG	verankerte	Mög-
lichkeit	 zur	Beantragung	 einer	 familien-	 und	 pflegefreundlichen	Gestaltung	 der	
täglichen	und	wöchentlichen	Arbeitszeit	als	auch	die	sehr	flexiblen	Möglichkeiten	
der Teilzeitbeschäftigung. Der weitaus größere Teil der Teilzeitanträge im Land 
betrifft	 die	 Regelungen	 zur	 Teilzeit	 aus	 familiären	 Gründen,	 die	 von	 der	 Ein-
schränkung der voraussetzungslosen Teilzeit unangetastet bleiben. Etwa 11 500 Leh-
rerinnen und Lehrer arbeiten an den allgemeinbildenden Schulen in vorausset-
zungsloser Teilzeit, darunter etwa 4 200 mit einem Umfang von unter 75 Prozent. 
Gemäß § 69 des Landesbeamtengesetzes Baden-Württemberg können Beamtinnen 
und	Beamte	mit	Kindern	unter	18	Jahren	oder	mit	pflegebedürftigen	Angehörigen	
ihren Arbeitsumfang auf 50 Prozent bzw. sogar 25 Prozent der regelmäßigen Ar-
beitszeit reduzieren. Teilzeitregelungen können im Bereich Schule aufgrund der 
dortigen organisatorischen Gegebenheiten wie z. B. der Gestaltungsmöglichkeit 
von Lehraufträgen und Stundenplänen in der Regel besonders gut umgesetzt wer-
den. 

Vergleichbare Einschränkungen werden im Übrigen vor dem Hintergrund der 
Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusminis-
terkonferenz auch in anderen Ländern diskutiert. 

6.  wie sich ihrer Ansicht nach eine Einschränkung des Anspruchs auf voraus-
setzungslose Teilzeit auf Lehrkräfte auswirkt, die sich nicht in der Lage sehen, 
einen Beschäftigungsumfang von 75 Prozent oder mehr zu leisten, insbesonde-
re unter Darstellung, ob sie damit rechnet, dass Lehrkräfte aufgrund der Ein-
schränkungen den Lehrberuf verlassen; 

Die künftige Anhebung des Mindestumfangs der voraussetzungslosen Teilzeit, 
von der schwerbehinderte Lehrkräfte, gleichgestellte Lehrkräfte und Lehrkräfte 
ab 60 Jahren ausgenommen sind, gilt ab dem Schuljahr 2024/2025 im Regel-
fall. Um der gegebenenfalls schwierigen individuellen Situation von Lehrkräften 
im Einzelfall Rechnung zu tragen, ist vorgesehen, dass in atypischen oder be-
sonders gelagerten Fällen vom Mindestumfang abgewichen werden kann. Vor 
diesem Hintergrund rechnet das Kultusministerium nicht damit, dass Lehrkräfte, 
die nachweislich nicht (mehr) in der Lage sind, einen Beschäftigungsumfang von 
75 Prozent oder mehr zu leisten, aufgrund der Einschränkung den Lehrerberuf 
verlassen. 
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 7.  wie sich der prozentuale Anteil von und die absolute Zahl an Lehrkräften, die 
die Regelaltersgrenze im aktiven Dienst erreichen, in den vergangenen fünf 
Schuljahren verändert haben (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schul-
art); 

 9.  wie sich der prozentuale Anteil und die absolute Zahl der Austritte von Lehr-
kräften aus dem Schuldienst in den vergangenen fünf Schuljahren entwickelt 
haben (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Schulart sowie Erreichen der 
 Altersgrenze, Ruhestand auf Antrag, Dienstunfähigkeit und sonstigen Aus-
trittsgründen); 

10.  wie sich der prozentuale Anteil und die absolute Zahl der Austritte von Lehr-
kräften aus dem Schuldienst insbesondere aufgrund von Dienstunfähigkeit 
in den vergangenen fünf Schuljahren entwickelt haben (bitte aufgeschlüsselt 
nach Schuljahr, Schulart, Alter und Grund der Dienstunfähigkeit); 

Die Fragen 7, 9 und 10 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.

Dem Kultusministerium liegen keine statistisch verwertbaren Zahlen zum Grund 
der Dienstunfähigkeit vor, sodass eine entsprechende Auswertung nicht erfolgen 
kann. 

Die Entwicklung der Austritte von Lehrkräften aufgrund von Dienstunfähigkeit 
kann der Anlage 6 entnommen werden. 

Die Anzahl der Lehrkräfte nach Austrittsgründen in den Schuljahren 2018/2019 
bis 2022/2023 kann der Anlage 6 entnommen werden. Bei der Auswertung der 
Daten ist zu berücksichtigen, dass ein Ausschluss befristet Beschäftigter nicht 
ohne weiteres möglich war (so wird z. B. ein 70-jähriger Pensionär, der einen 
befristeten Arbeitsvertrag vorzeitig kündigt, ebenfalls als Austritt aus dem Schul-
dienst gezählt).

8.  wie sich das durchschnittliche Alter in den vergangenen fünf Schuljahren ent-
wickelt hat, in dem Lehrkräfte aus dem Schuldienst ausgetreten sind (bitte auf-
geschlüsselt nach Schuljahr und Schulart); 

Das durchschnittliche Alter der Lehrkräfte, die in den Schuljahren 2018/2019 bis 
2022/2023 aus dem Schuldienst ausgetreten sind, kann der Anlage 5 entnommen 
werden. Neben dem Erreichen des Ruhestands gibt es eine Reihe von Gründen für 
einen Austritt aus dem baden-württembergischen Schuldienst, z. B. Versetzung 
(außerhalb des Schuldienstes oder in ein anderes Bundesland), Kündigung, Ent-
lassung oder Tod. Die Diversität der Austrittsgründe führt statistisch zu einem ge-
gebenenfalls niedrigeren Durchschnittsalter, auch wenn Austrittsgründe zum Teil 
keinen Zusammenhang mit dem Lebensalter aufweisen.

11.  welche Maßnahmen sie unternimmt, um den Eintritt in den Ruhestand für 
Lehrkräfte	flexibler	zu	gestalten;	

Gesetzlicher Ruhestand und vorzeitiger Ruhestand auf Antrag: 

Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit treten kraft Gesetzes mit Ablauf des Mo-
nats in den Ruhestand, in dem sie das 67. Lebensjahr vollenden. Abweichend 
hiervon	 treten	Lehrkräfte	an	öffentlichen	Schulen	zum	Ende	des	Schuljahres,	 in	
dem sie das 66. Lebensjahr vollenden, in den gesetzlichen Ruhestand. Allerdings 
gelten für die Geburtsjahrgänge 1948 bis 1964 Übergangsregelungen. Hierbei 
wird die Altersgrenze stufenweise von der Vollendung des 64. Lebensjahres bis 
zur Vollendung des 66. Lebensjahres angehoben.
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Bereits vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze zum Eintritt in den Ruhestand 
können Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit auf ihren Antrag in den Ruhe-
stand versetzt werden, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet haben. Aus schul-
organisatorischen Gründen kann die Zurruhesetzung von Lehrkräften grundsätz-
lich erst zum Schuljahresende, also zum 31. Juli, nach Vollendung des 63. Le-
bensjahres erfolgen. Lehrkräfte, die in den Sommerferien die gesetzliche Antrags-
altersgrenze erreichen, können jedoch auf Antrag noch in den Sommerferien ta-
gesgenau in den Ruhestand treten. Für Schwerbehinderte gilt als Antragsalters-
grenze die Vollendung des 62. Lebensjahres. 

Eine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand ist mit Versorgungsabschlägen ver-
bunden. Der Versorgungsabschlag entfällt, wenn zum Zeitpunkt des Eintritts in den 
Ruhestand auf Antrag das 65. Lebensjahr vollendet und mindestens 45 Dienst-
jahre erreicht wurden.  

Möglichkeiten für Lehrkräfte vor dem Ruhestand, die Altersgrenze hinauszu-
schieben: 

Auf Antrag der auf Lebenszeit verbeamteten Lehrkraft kann der Eintritt in den 
gesetzlichen Ruhestand einmal oder mehrmals, jedoch jeweils nur bis zu einem 
Jahr und nicht länger als bis zum Schuljahresende nach Vollendung des 69. Le-
bensjahres, hinausgeschoben werden, wenn dies im dienstlichen Interesse liegt. 
Bleiben Lehrkräfte über die gesetzliche Altersgrenze hinaus im Dienst, wird die 
zusätzliche Zeit auf das Ruhegehalt, also die Pension angerechnet. Erreicht eine 
Lehrkraft durch die freiwillige Weiterarbeit den Höchstruhegehaltssatz, erhält 
sie ab Beginn des folgenden Monats in jedem Monat, den sie freiwillig weiter-
arbeitet, einen nicht ruhegehaltfähigen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent zu ihren 
Dienstbezügen.

Möglichkeiten für Pensionärinnen und Pensionäre: 

Das Kultusministerium ruft seit dem Schuljahr 2016/2017 unter anderem Pensio-
närinnen und Pensionäre dazu auf, bei der Stabilisierung der Unterrichtsversor-
gung mitzuhelfen. 

Zur Erhöhung der Attraktivität besteht gemäß § 68 Absatz 6 des Landesbeamten-
versorgungsgesetzes	 Baden-Württemberg	 bei	 dringenden	 öffentlichen	 Belangen	
oder	dringenden	dienstlichen	Interessen	die	Möglichkeit,	die	Öffnung	der	Hinzu-
verdienstgrenze für Pensionäre auch für den Einsatz von Lehrkräften in Engpass-
fächern	 und	 in	 vom	 Lehrermangel	 betroffenen	 Schularten	 und	 Regionen	 anzu-
wenden. Dies ist jeweils durch die personalverwaltenden Dienststellen zu prüfen 
und zu begründen.

12.  welches Potenzial sie sieht, durch mehr Möglichkeiten zur Teilzeit für alle 
Lehrkräfte mehr Lehrkräfte im Schuldienst zu halten; 

Die Möglichkeit, in Teilzeit arbeiten zu können, dient der besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Zu nennen sind hier insbesondere die Teilzeit aus familiä-
ren	Gründen	zur	Betreuung	von	Kindern	und	zur	Pflege	von	Angehörigen,	oder	
die Teilzeit in Elternzeit. Sofern dienstliche Belange nicht entgegenstehen, kann 
darüber hinaus auch ohne besondere Voraussetzungen in Teilzeit gearbeitet wer-
den, wobei zur Sicherung der Unterrichtsversorgung ab dem Schuljahr 2024/2025 
für den Regelfall ein Mindestumfang von 75 Prozent gilt.

Dort,	wo	dies	nötig	ist,	ermöglichen	die	Regelungen	eine	weitreichende	Flexibili-
tät, die es Lehrerinnen und Lehrern erlaubt, in einem Umfang, der ihrer Lebens-
situation entspricht, weiter zu unterrichten. In anderen Fällen werden mit Blick 
auf die Sicherung der Unterrichtsversorgung maßvoll Grenzen gesetzt. Bereits 
heute arbeiten entlang der Parameter dieser Abfrage insgesamt 54,7 Prozent der 
dauerhaft tätigen Lehrkräfte in Baden-Württemberg in Teilzeit (vgl. Anlage 1a). 
Das Potenzial, durch eine über die geltenden Regelungen hinausgehende Erweite-
rung von Teilzeitmöglichkeiten für alle Lehrkräfte mehr Lehrkräfte im Schul-
dienst zu halten, wird vor diesem Hintergrund als gering angesehen. Dies gilt – 
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wie in der Stellungnahme zur Anfrage „Möglichkeiten der Altersteilzeit im Schul-
dienst“, Drucksache 17/5212, ausgeführt – insbesondere für das Instrument der 
Altersteilzeit.

13.  welches Potenzial sie sieht, durch eine Erhöhung der Altersermäßigung für 
alle Lehrkräfte mehr Lehrkräfte im Schuldienst zu halten; 

Bei der Altersermäßigung handelt es sich um eine freiwillige Fürsorgemaßnahme 
des Dienstherrn. Dem Land kommt bei der Gewährung und der konkreten Aus-
gestaltung der Altersermäßigung ein weites Ermessen zu, bei dem die jeweilige 
Personalsituation, die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen, die konkreten 
Anforderungen	des	beruflichen	Umfeldes	und	die	persönliche	Situation	der	Lehr-
kräfte berücksichtigt werden müssen. 

Aktuell	 ermäßigt	 sich	 die	 wöchentliche	 Unterrichtsverpflichtung	 einer	 vollbe-
schäftigten Lehrkraft

•  zu Beginn des Schuljahres, in dem sie das 60. Lebensjahr vollendet, um eine 
Stunde, 

•  zu Beginn des Schuljahres, in dem sie das 62. Lebensjahr vollendet, um zwei 
Stunden.

Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte erhalten die Altersermäßigung entsprechend ihres 
jeweiligen Beschäftigungsumfangs. 

Eine Erhöhung der Altersermäßigung ist mit Blick auf den damit verbundenen zu-
sätzlichen Ressourcenbedarf nicht geplant. Dies auch vor dem Hintergrund, dass 
nicht prognostiziert werden kann, ob eine solche Erhöhung tatsächlich dazu bei-
tragen würde, dass mehr Lehrkräfte länger im Dienst bleiben. 

14.  welche Maßnahmen sie unternimmt, um eine Aufstockung der Teilzeitarbeit 
für Lehrkräfte attraktiver zu machen; 

Durch ein Aufstocken der Teilzeit erhöht sich nicht nur der Beschäftigungsum-
fang, sondern auch die Besoldung der Lehrkräfte, insofern bestehen für eine Auf-
stockung bereits monetäre Anreize.

Um	einen	Anreiz	 zu	 schaffen,	 und	 die	Hürden	 für	 eine	Aufstockung	möglichst	
niedrig zu halten, wird es Teilzeitbeschäftigten ermöglicht, ihre Teilzeit auch un-
terjährig (also nicht nur zu Schuljahresbeginn) aufzustocken.

Die Schulleitungen berücksichtigen bei der Gestaltung des Stundenplans soweit 
wie möglich die persönliche Situation der Lehrkräfte. Dies gilt auch und insbe-
sondere für die besonderen Belange von Teilzeitbeschäftigten bei der Verteilung 
außerunterrichtlicher Aufgaben. Da die Bedingungen von Ort zu Ort und Schulart 
zu Schulart sehr unterschiedlich sind, können familienfreundliche Rahmenbedin-
gungen in konkreter Form nicht allgemeingültig festgeschrieben werden. 

15.  welche Unterstützungsangebote es für Lehrkräfte gibt, die unter berufsbeding-
tem Stress oder Krankheit leiden, insbesondere auch welche Maßnahmen sie 
ergreift, um zu verhindern, dass Lehrkräfte aufgrund von Krankheit oder an-
derer Ursachen vorzeitig aus dem Schuldienst austreten. 

Im	Rahmen	des	Gesundheitsmanagements	für	die	öffentlichen	Schulen	bietet	das	
Land für Lehrkräfte eine umfangreiche Auswahl von Fortbildungen zur Gesund-
heitsförderung sowie präventive Gesundheitsmaßnahmen an, die dezidiert auf die 
spezifischen	gesundheitsgefährdenden	Belastungen	bei	Lehrkräften	abzielen	und	
mit den Personalvertretungen abgestimmt sind.
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Die Maßnahmen haben unterschiedliche Zielgruppen und Zielsetzungen: 

•	 	In	 Pädagogischen	 Fallbesprechungs-	 und	 Lehrer-Coachinggruppen	 können	
Lehrkräfte ohne und mit Führungsverantwortung ihre Professionalität weiter-
entwickeln und ihr gesundheitsförderliches Verhaltens- und Handlungsreper-
toire erweitern. 

•  Die Fortbildungsmaßnahme „10plus – Motiviert und gesund bleiben im Lehr-
beruf“ richtet sich an Lehrkräfte, die 10 Jahre oder länger unterrichten. 

•  Lehrkräften zwischen dem zweiten und dem vierten Berufsjahr steht die Fort-
bildungsreihe „Begleitung in der Berufseingangsphase – Erfolgreich und ge-
sund	starten	in	den	Lehrberuf“	offen.	Sie	stellt	die	Bedürfnisse	am	Anfang	der	
beruflichen	Laufbahn	in	den	Mittelpunkt.	

•  Die Fortbildungsmaßnahme „Ressource Ich – Der Umgang mit sich selbst und 
anderen im Schulbetrieb“ richtet sich an Lehrkräfte aller Schularten. 

•  Daneben steht über die ZSL-Regionalstellen eine Vielzahl an weiteren ein- bis 
mehrtägigen Vortrags-, Workshop- und Kurs-Angeboten zur Verfügung, aus 
denen Lehrkräfte, Schulleitungen und Kollegien wählen können. Diese können 
individuell oder als Kollegium gebucht werden. 

•  Schulleitungen steht die zweijährige Fortbildungsreihe „Gesund, kreativ und 
leistungsstark. Ihre Schule in die Zukunft führen“ zur Verfügung. Dieses in-
novative Fortbildungskonzept orientiert sich ausnahmslos an den individuellen 
Themen und Herausforderungen der Teilnehmenden in Bezug auf ihre Schule 
und ihr Kollegium. 

Sofern Lehrkräfte längerfristig erkranken greift das Betriebliche Eingliederungs-
management (sogenanntes BEM). Sinn und Zweck des BEM ist es, die Arbeits- 
bzw. Dienstunfähigkeit zu überwinden, erneuter Arbeits- und Dienstunfähigkeit 
vorzubeugen und den Arbeitsplatz möglichst dauerhaft zu erhalten. Im Rahmen 
des BEM sollen Lösungen gefunden werden, um nach längerer Arbeits- bzw. 
Dienstunfähigkeit eine möglichst dauerhafte Wiedereingliederung zu erreichen.

Schopper
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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